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BEGRÜNDUNG 

1. Am 20. Juni 2024 hat die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung des 

Europäischen Parlaments und des Rates zur Kodifizierung der Verordnung (EG) Nr. 

138/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Dezember 2003 zur 

Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung in der Gemeinschaft vorgelegt1. 

2. In ihrer Stellungnahme vom 25. Oktober 2024 hat die in der Interinstitutionellen 

Vereinbarung vom 20. Dezember 1994 über ein beschleunigtes Arbeitsverfahren für 

die amtliche Kodifizierung von Rechtstexten2 eingerichtete beratende Gruppe aus 

Vertretern der Juristischen Dienste festgestellt, dass sich der in Nummer 1 genannte 

Vorschlag tatsächlich auf eine reine Kodifizierung ohne jegliche inhaltliche 

Änderungen der betreffenden Rechtsakte beschränkt. 

3. Angesichts der Änderung3 des in Nummer 1 genannten Vorschlags und der 

Ergebnisse der Arbeiten während des Gesetzgebungsverfahrens hat die Kommission 

gemäß Artikel 293 Absatz 2 AEUV entschieden, einen geänderten Vorschlag für die 

Kodifizierung dieser Verordnung vorzulegen. 

4. Dieser geänderte Vorschlag enthält im Vergleich zum in Nummer 1 genannten 

Vorschlag folgende Änderungen: 

a) In Artikel 10 wird folgender Absatz angefügt: 

„Diese Verordnung gilt ab dem 1. Januar 2028 in Bezug auf 

Datenübermittlungen an die Kommission (Eurostat) jeweils für 

Bezugszeiträume, die an oder nach diesem Datum beginnen.“ 

b) Anhang I wird gemäß dem Anhang der Delegierten Verordnung 

(EU) 2024/3102 der Kommission vom 2. September 2024 zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 138/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in 

Bezug auf die mit der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen 

Parlaments und des Rates aufgestellte statistische Systematik der 

Wirtschaftszweige NACE geändert. 

c) In Anhang III wird folgender Eintrag angefügt: 

„Delegierte Verordnung (EU) 2024/3102 der Kommission (ABl. L, 2024/3102, 

12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3102/oj)“ 

5. Um die Lesbarkeit und Prüfung zu erleichtern, wird der vollständige Text des 

geänderten Kodifizierungsvorschlags beigefügt. 

 
1 COM (2024) 255 final vom 20.6.2024. 
2 ABl. C 102 vom 4.4.1996, S. 2. 
3 ABl. L, 2024/3102, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3102/oj. 

http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3102/oj
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 138/2004 (angepasst) 

2024/0144 (COD) 

Geänderter Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung in der  Union  (kodifizierter Text) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —  

gestützt auf den Vertrag  über die Arbeitsweise  der Europäischen  Union , 

insbesondere auf Artikel  338  Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

 

 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 138/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates5 

wurde mehrfach und erheblich geändert6. Aus Gründen der Klarheit und der 

Übersichtlichkeit empfiehlt es sich, sie zu kodifizieren. 

 

 138/2004 Erwägungsgrund 1 

(2) Zur Beobachtung und Bewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik werden 

vergleichbare, aktuelle und zuverlässige Informationen über die wirtschaftliche Lage 

der Landwirtschaft und insbesondere über die Veränderungen des landwirtschaftlichen 

Einkommens benötigt. 

 

 138/2004 Erwägungsgrund 2 

(3) Die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung ist ein grundlegendes Instrument für die 

Analyse der wirtschaftlichen Lage der Landwirtschaft eines Landes, vorausgesetzt, sie 

wird nach einheitlichen Grundsätzen erstellt. Darüber hinaus leistet die 

 
4 ABl. C […], […], S. […]. 
5 Verordnung (EG) Nr. 138/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Dezember 2003 zur 

Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung in der Gemeinschaft (ABl. L 33 vom 5.2.2004, S. 1, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/138/oj). 
6 Siehe Anhang III. 

http://data.europa.eu/eli/reg/2004/138/oj
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Landwirtschaftliche Gesamtrechnung einen wertvollen Beitrag zur Erstellung der 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. 

 

 2022/590 Erwägungsgrund 2 

(angepasst) 

(4) Mit  dieser  Verordnung  sollte  die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 

(im Folgenden „LGR“) in der Union festgelegt  werden , indem die Methode 

und die Fristen für die Übermittlung der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 

bestimmt werden. Bei der LGR handelt es sich um Satellitenkonten der 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen gemäß der Definition im  Europäischen 

System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 2010 7 ( im Folgenden 

„ESVG 2010“ ), die der Erstellung der Gesamtrechnungen für die Zwecke der 

Union dienen und deren Ergebnisse zwischen den Mitgliedstaaten harmonisiert und 

vergleichbar sein sollen.  

 

 2022/590 Erwägungsgrund 3 

(angepasst) 

(5) Die Regionale Landwirtschaftliche Gesamtrechnung ( im Folgenden „RLGR“ ) 

ist eine Anpassung der LGR an die regionale Ebene. Die nationalen Zahlen allein 

können das bisweilen komplexe Bild von den auf einer detaillierteren Ebene 

ablaufenden Vorgängen nicht vollständig vermitteln. Daher tragen Daten auf 

regionaler Ebene zu einem besseren Verständnis der zwischen den Regionen 

bestehenden Unterschiede bei, ergänzen die Informationen für die Union, das 

Euro-Währungsgebiet und die einzelnen Mitgliedstaaten, werden gleichzeitig dem 

steigenden Bedarf an Statistiken für die Rechenschaftspflicht gerecht und führen zu 

einem höheren Maß an Harmonisierung, Effizienz und Einheitlichkeit bei den 

Agrarstatistiken der Union.  

 

 2022/590 Erwägungsgrund 4 

(6) Statistiken werden nicht mehr als nur eine unter vielen Informationsquellen für die 

politische Entscheidungsfindung betrachtet, sondern spielen eine zentrale Rolle im 

Entscheidungsprozess. Für eine faktengestützte Entscheidungsfindung werden 

Statistiken benötigt, die je nach ihrem Zweck die in der Verordnung (EG) 

Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates8 aufgestellten strengen 

Qualitätskriterien erfüllen. 

 
7 Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene 

(ESVG 2010), Luxemburg 2013. 
8 Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2009 über 

europäische Statistiken und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1101/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von unter die Geheimhaltungspflicht 

fallenden Informationen an das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften, der 

Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken und des 

Beschlusses 89/382/EWG, Euratom des Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für das Statistische 

Programm der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 164,  

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj). 

http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj
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 2022/590 Erwägungsgrund 7 

(angepasst) 

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 bildet den Rechtsrahmen für europäische 

Statistiken und verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, die statistischen Grundsätze und 

Qualitätskriterien der Verordnung einzuhalten. Qualitätsberichte sind für die 

Bewertung und Verbesserung der Qualität europäischer Statistiken und die 

Kommunikation darüber von wesentlicher Bedeutung. Der Ausschuss für das 

Europäische Statistische System hat die einheitliche integrierte Metadatenstruktur als 

Standard des Europäischen Statistischen Systems für die Qualitätsberichterstattung 

gebilligt, sodass durch einheitliche Standards und harmonisierte Methoden die in der 

Verordnung (EG) Nr. 223/2009, insbesondere in Artikel 12 Absatz 3, festgelegten 

Anforderungen an die statistische Qualität erfüllt werden können. Ressourcen sollten 

optimal genutzt, und der Beantwortungsaufwand sollte so gering wie möglich gehalten 

werden. 

 

 138/2004 Erwägungsgrund 5 

(angepasst) 

(8) Da das Ziel  dieser Verordnung , nämlich die Schaffung gemeinsamer 

statistischer Normen, die die Erstellung harmonisierter Daten ermöglichen,  von 

den  Mitgliedstaaten nicht ausreichend  verwirklicht  werden kann 

 , sondern vielmehr  wegen des Umfangs der Maßnahme auf  Unionsebene 

besser  zu  verwirklichen  ist, kann die  Union im Einklang mit  dem in 

Artikel 5 des Vertrags  über die Europäische Union  verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 

 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit  geht diese Verordnung nicht über das für 

die  Verwirklichung  dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

 

 1350/2013 Erwägungsgrund 5 

(angepasst) 

(9) Um den wirtschaftlichen und technischen Entwicklungen Rechnung zu tragen, 

 sollte  der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 

AEUV Rechtsakte  hinsichtlich  Änderungen der Anhänge I und II  dieser  

Verordnung zu erlassen.  Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 

im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene 

von Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 20169 über bessere Rechtsetzung 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind.  

 
9 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj. 

http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj


  

DE 6  DE 

 

 2022/59 Erwägungsgrund 8 

(angepasst) 

(10) Zur  Gewährleistung  einheitlicher Bedingungen für die Durchführung 

 dieser  Verordnung sollten der Kommission im Zusammenhang mit den 

Modalitäten und dem Inhalt der Qualitätsberichte Durchführungsbefugnisse 

übertragen werden. Der Kommission sollten auch Durchführungsbefugnisse für 

mögliche Ausnahmen von den Anforderungen an die RLGR übertragen werden. Diese 

Befugnisse sollten  im Einklang mit  der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates10 ausgeübt werden — 

 

 138/2004 (angepasst) 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Mit dieser Verordnung wird die Landwirtschaftliche Gesamtrechnung  (im 

Folgenden „LGR“)  in der  Union  festgelegt, für die Folgendes vorgesehen wird: 

a) eine LGR-Methodik (gemeinsame Normen, Definitionen, Klassifikationen und 

Buchungsregeln), die für die Erstellung der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 

auf vergleichbarer Grundlage für die Zwecke der  Union  sowie für die 

Übermittlung von Daten gemäß Artikel 3 zu verwenden ist; 

b) Fristen für die Übermittlung der gemäß der LGR-Methodik erstellten 

Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung. 

(2) Diese Verordnung ist für keinen Mitgliedstaat als Verpflichtung zu betrachten, bei der 

Erstellung einer Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung für seine eigenen Zwecke die 

gemeinsame LGR-Methodik zu verwenden. 

Artikel 2 

Methodik 

(1) Die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a genannte LGR-Methodik wird in Anhang I 

festgelegt. 

 

 1350/2013 Art. 1 und 

Anh. Nr. 2 Buchst. a (angepasst) 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6  in Bezug auf die 

Änderung der LGR-Methodik in Anhang I  delegierte Rechtsakte zu erlassen. Diese 

delegierten Rechtsakte sind auf inhaltliche Klarstellungen und Verbesserungen des Anhangs I 

 
10 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur 

Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung 

der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj). 

http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj
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zum Zweck der Gewährleistung einer harmonisierten Auslegung oder der internationalen 

Vergleichbarkeit beschränkt. 

Diese delegierten Rechtsakte werden nur erlassen, wenn sie die Grundkonzepte in Anhang I 

nicht ändern, für ihre Durchführung keine zusätzlichen Mittel für die Produzenten im Rahmen 

des Europäischen Statistischen Systems erforderlich sind und sie für die Mitgliedstaaten oder 

die Auskunftgebenden keinen erheblichen zusätzlichen Aufwand bedeuten. 

Die Kommission begründet die in diesen delegierten Rechtsakten vorgesehenen statistischen 

Maßnahmen ordnungsgemäß und stützt sich dabei, soweit angemessen, auf Beiträge 

einschlägiger Sachverständiger, die sich auf eine Analyse der Kostenwirksamkeit 

einschließlich einer Bewertung des Beantwortungsaufwands und der Erstellungskosten nach 

Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr.223/2009 gründen. 

 

 138/2004 

Artikel 3 

Übermittlung an die Kommission 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Eurostat) die in Anhang II aufgeführten 

Daten innerhalb der für die einzelnen Tabellen festgesetzten Fristen. 

 

 2022/590 Art. 1 Nr. 1 

(angepasst) 

(2) Die erste Datenübermittlung für die Regionale Landwirtschaftliche Gesamtrechnung 

( im Folgenden „RLGR“ ) auf NUTS-2-Ebene im Sinne der Verordnung (EG) 

Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates11 erfolgt bis zum 

30. September 2023. 

 

 1350/2013 Art. 1 und 

Anh. Nr. 2 Buchst. b (angepasst) 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 6  in Bezug auf die 

Änderung der Liste der Variablen für die Datenübermittlung in Anhang II  delegierte 

Rechtsakte zu erlassen. 

Diese delegierten Rechtsakte dürfen für die Mitgliedstaaten oder die Auskunftgebenden 

keinen erheblichen zusätzlichen Aufwand bedeuten. 

Die Kommission begründet die in diesen delegierten Rechtsakten vorgesehenen statistischen 

Maßnahmen ordnungsgemäß und stützt sich dabei, soweit angemessen, auf Beiträge 

einschlägiger Sachverständiger, die sich auf eine Analyse der Kostenwirksamkeit 

einschließlich einer Bewertung des Beantwortungsaufwands und der Erstellungskosten nach 

Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 gründen. 

 
11 Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über 

die Schaffung einer gemeinsamen Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS) 

(ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj). 

http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj
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 2022/590 Art. 1 Nr. 2 

(angepasst) 

Artikel 4 

Verbreitung der Statistiken 

Unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 des Europäischen Parlaments und des 

Rates12 und der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 verbreitet die Kommission (Eurostat) die ihr 

gemäß Artikel 3 der vorliegenden Verordnung übermittelten Daten online kostenfrei. 

Artikel 5 

Qualitätsbewertung 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die Qualität der 

übermittelten Daten und Metadaten zu sichern. 

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten für die gemäß Artikel 3 der vorliegenden 

Verordnung zu übermittelnden Daten die in Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 223/2009 festgelegten Qualitätskriterien. 

(3) Die Kommission (Eurostat) bewertet die Qualität der übermittelten Daten. Zu diesem 

Zweck übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission (Eurostat) erstmals bis zum 

31. Dezember 2025 und danach alle fünf Jahre einen Qualitätsbericht für die während des 

Berichtszeitraums übermittelten Datensätze. 

(4) Bei der Anwendung der Qualitätskriterien des Artikels 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 223/2009 auf die gemäß Artikel 3 der vorliegenden Verordnung zu übermittelnden Daten 

legt die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten die Modalitäten, den Aufbau 

und die Indikatoren für die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten Qualitätsberichte 

fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 7 Absatz 2 der 

vorliegenden Verordnung genannten Prüfverfahren erlassen. Sie dürfen den Mitgliedstaaten 

 keinen  erheblichen zusätzlichen  Aufwand  oder Kosten auferlegen. 

(5) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission (Eurostat) unverzüglich über alle 

maßgeblichen Informationen über die oder Veränderungen der Durchführung dieser 

Verordnung, welche sich in erheblicher Weise auf die Qualität der übermittelten Daten 

auswirken würden. 

(6) Auf ordnungsgemäß begründeten Antrag der Kommission (Eurostat) legen die 

Mitgliedstaaten unverzüglich alle zusätzlichen, zur Bewertung der Qualität der statistischen 

Daten notwendigen Klarstellungen vor. 

 
12 Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. September 2006 

über die Anwendung der Bestimmungen des Übereinkommens von Århus über den Zugang zu 

Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten 

in Umweltangelegenheiten auf Organe und Einrichtungen der Union (ABl. L 264 vom 25.9.2006, S. 13, 

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/oj). 

http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/oj
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 1350/2013 Art. 1 und 

Anh. Nr. 2 Buchst. c (angepasst) 

Artikel 6 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 3 

Absatz 3 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 10. Januar 2014 

übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von 

fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert 

sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament 

oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf 

des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 3 Absatz 3 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 

am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt. 

 (4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung enthaltenen 

Grundsätzen.  

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 Absatz 2 oder Artikel 3 Absatz 3 erlassen 

wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 

Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 

und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist 

um zwei Monate verlängert. 

 

 2022/590 Art. 1 Nr. 3 

Artikel 7 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss für das Europäische Statistische System, der 

durch die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 eingesetzt wurde, unterstützt. Dieser Ausschuss ist 

ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 
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(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Artikel 8 

Ausnahmeregelungen 

(1) Würde die Anwendung dieser Verordnung größere Anpassungen in einem nationalen 

statistischen System eines Mitgliedstaats bei der Umsetzung von Anhang I Kapitel VII und 

des in Anhang II genannten Datenübermittlungsprogramms für die RLGR erforderlich 

machen, so kann die Kommission Durchführungsrechtsakte erlassen, um dem jeweiligen 

Mitgliedstaat für eine Dauer von höchstens zwei Jahren Ausnahmeregelungen zu gewähren. 

Der erste Zeitpunkt für die Übermittlung der Daten für die RLGR darf jedoch in keinem Fall 

später als der 30. September 2025 liegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

in Artikel 7 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(2) Der Mitgliedstaat, der sich dazu entschließt, eine Ausnahmeregelung nach Absatz 1 zu 

beantragen, stellt bis zum 21. August 2022 einen ordnungsgemäß begründeten Antrag auf 

eine solche Ausnahmeregelung bei der Kommission. 

(3) Die Union kann für die in Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 

genannten nationalen statistischen Ämter und anderen einzelstaatlichen Stellen Finanzbeiträge 

aus dem Gesamthaushalt der Union bereitstellen, um die Kosten für die Durchführung der 

vorliegenden Verordnung zu decken, wenn die Einführung der RLGR größere Anpassungen 

im nationalen statistischen System eines Mitgliedstaates erfordert. 

 

  

Artikel 9 

Aufhebung 

Die Verordnung (EG) Nr. 138/2004 wird aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang IV zu lesen. 

 

 138/2004 (angepasst) 

Artikel 10 

 Inkrafttreten  

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

 

 2024/3102 Art. 2 

Diese Verordnung gilt ab dem 1. Januar 2028 in Bezug auf Datenübermittlungen an die 

Kommission (Eurostat) jeweils für Bezugszeiträume, die an oder nach diesem Datum 

beginnen. 
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 138/2004 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident/Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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